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tätsmäßigen Absicherung ausgewählter Reparatur
schwerpunkte, haben die Bezirksbauämter den zu
ständigen bilanzierenden Organen die erforderliche 
Unterstützung zu geben. Die Reparaturschwer
punkte sind mit den Räten der Bezirke abzustim
men. Der Einsatz bezirklicher und zentraler Bau
kapazitäten für diese Baureparaturschwerpunkte 
ist zwischen den Beteiligten abzustimmen und fest
zulegen.

9.3. (1) Grundlage für die Bilanzierung der Bauleistun
gen für Investitionen sind die mit dem Fünf jahr- 
plan festgelegte Entwicklung des Bauaufkommens 
sowie die Grundproportion der Verwendung der 
Bauleistungen in der Volkswirtschaft. Ausgehend 
von dem mit dem Fünfjahrplan festgelegten mate
riellen Investitionsvolumen, darunter Staatsfonds 
Bau, sind in den Baubilanzen des Fünfjahrplanes 
die Bauleistungen für Investitionen nachzuweisen 
und Baubilanzanteile für die Zweige und Bereiche 
nach Bezirken für den Fünf jahrplanzeitraum als 
Grundlage für die Ausarbeitung der Jahresvolks
wirtschaftspläne festzulegen.
(2) Die staatlichen Aufgaben für die Ausarbeitung 
der Baubilanzen zum. Jahresvolkswirtschaftsplan 
sind ausgehend von den Baubilanzen des Fünf jahr
planes im Prozeß der Vorbilanzierung durch die 
Staatliche Plankommission und das Ministerium 
für Bauwesen zu erarbeiten. In die Vorbilanzierung 
sind die Ergebnisse der Vorbestimmungsrech
nungen der baubilanzierenden Organe gemäß 
Ziff. 9.1. Abs. 1 einzubeziehen. Die baubilanzieren
den Organe haben die Ergebnisse zu den zentral 
festgelegten Terminen dem Ministerium für Bau
wesen und der Staatlichen Plankommission zu 
übergeben.
(3) Im Prozeß der Ausarbeitung der staatlichen 
Aufgaben für die Jahresvolkswirtschaftspläne ist 
eine zeitlich vorgezogene vorhabenkonkrete Bilan
zierung für die Vorhaben des Staatsplanes Inve
stitionen durchzuführen. Die Investitionsauftrag
geber haben auf der Grundlage des Staatsplanes In
vestitionen den vorhabenkonkreten Baubedarf im 
Rahmen von Vorgaben der Staatlichen Plankom
mission bei den baubilanzierenden Organen anzu
melden. Die baubilanzierenden Organe haben die 
vorhabenkonkrete Bilanzierung nach ausführenden 
Baukombinaten/-betrieben sowie Spezialbaulei
stungen durchzuführen und die Ergebnisse dem 
Ministerium für Bauwesen und der Staatlichen 
Plankommission vorzulegen.
(4) Von der Staatlichen Plankommission sind dem 
Ministerium für Bauwesen und den Räten der Be
zirke die staatlichen Aufgaben (Staatsfonds Bau) 
zur Baubilanzierung mit verbindlichen Baubilanz
anteilen nach Verantwortungsbereichen und Bezir
ken entsprechend dem Abschnitt „Allgemeine Be
stimmungen“ (Ziff. 11) und für die einzelnen Vor
haben des Staatsplanes Investitionen zu übergeben. 
Auf der Grundlage der staatlichen Aufgaben hat 
das Ministerium für Bauwesen als staatliche Auf
gabe Vorgabebaubilanzen und die Bauaufgaben für 
die Vorhaben des Staatsplanes Investitionen an die 
baubilanzierenden Organe zu übergeben. In Über
einstimmung damit sind die Baubilanzen durch 
die baubilanzierenden Organe auszuarbeiten und die 
Vorhaben- und objektkonkrete. Vorgabe der Bau
produktion für die Vorhaben des Staatsplanes In
vestitionen an die Baukombinate und -betriebe zu 
gewährleisten.
(5) Zur komplexen Entwicklung Berlins ist zu den 
staatlichen Aufgaben für den Fünfjahrplan und 
die Jahresvolkswirtschaftspläne durch die Staat
liche Plankommission und das Ministerium für 
Bauwesen in Zusammenarbeit mit dem Magistrat

von Berlin eine Vorbilanzierung der Bauproduk
tion und ihrer Verwendung vorzunehmen. Dazu er
arbeiten die zentralen Staatsorgane und der Ma
gistrat von Berlin Vorhabenlisten für die Bau
investitionen. Mit den staatlichen Aufgaben und 
staatlichen Planauflagen ist die Zuführung von 
zentral- und örtlichgeleiteten Baukapazitäten so
wie Spezialbauleisturigen aus anderen Bezirken 
festzulegen. Durch das Ministerium für Bauwesen 
sind diese staatlichen Plankennziffern vorhaben- 
und betriebskonkret zu untersetzen und an die zen
tralgeleiteten Kombinate und die Räte der Bezirke 
zu übergeben.
(6) Der Einsatz der Bauproduktion der örtlichgelei
teten Baukombinate und Baubetriebe für die In
dustriebaubilanz sowie der Bauproduktion der zen
tralgeleiteten Bau- und Montagekombinate für die 
Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbau
bilanz ist auf der Grundlage der staatlichen Auf
gaben zur Ausarbeitung des Jahresvolkswirt
schaftsplanes betriebs- und vorhabenkonkret zwi
schen den baubilanzierenden Organen bei der Plan
ausarbeitung zu vereinbaren und als Bestandteil 
der-Planentwürfe als Übersicht einzureichen.

9.4. (1) Von den Investitionsauftraggebern ist auf der 
Grundlage der staatlichen Aufgabe Staatsfonds Bau 
(Baubilanzanteil) nach Bezirken und je Vorhaben 
des Staatsplanes Investitionen der Baubedarf für 
alle neu zu beginnenden Vorhaben bzw. die Prär 
zisierungen der Fortführungsvorhaben des kom
menden Planjahres auf Vordruck 0805* 1 bei den bau
bilanzierenden Organen bzw. bilänzbeauftragten 
Betrieben anzumelden. Für die Anmeldung des 
Baubedarfs für ausgewählte Reparaturschwer
punkte bzw. Generalreparaturen kann der Vor
druck 0805 ebenfalls genützt werden. Die Investi
tionsauftraggeber sind verpflichtet, bei der An
meldung des Baubedarfs auf Anforderung nach
zuweisen, daß die Investitionsvorhaben Bestand
teil der staatlichen Plankennziffer „Staatsfonds 
Bau“ der staatlichen Aufgaben sind. Dieser Nach
weis ist durch einen Bestätigungsvermerk der Ge
neraldirektoren der Kombinate bzw. der Leiter der 
Betriebe und Einrichtungen zu führen. Die Kom
binate und Betriebe des Bauwesens dürfen Inve
stitionsvorhaben nur dann durchführen, wenn ein 
entsprechender Baubilanzanteil nachgewiesen ist. 
Ergeben sich aus den Investitionsberatungen der 
Staatlichen Plankommission sowie mit der staat
lichen Planauflage Veränderungen des angemelde
ten Baubedarfes, sind entsprechende Präzisierun
gen des Baubedarfs im Rahmen der beauflagten 
Baubilanzanteile vorzunehmen. Die Ministerien 
und anderen zentralen Staatsorgane haben mit den 
staatlichen Aufgaben und staatlichen Planauflagen 
dem Ministerium für Bauwesen eine Aufschlüsse
lung der staatlichen Plankennziffer „Staatsfonds 
Bau“ auf die Kombinate sowie auf wirtschaftslei
tende Organe gegliedert nach Bezirken zur Infor
mation zu übergeben.
(2) Werden bei der Ausarbeitung und Durchfüh
rung der Jahrespläne durch die Nichterreichung 
des Nettogewinns bzw. des Amortisationsaufkom
mens bei den Kombinaten bzw. Betrieben die plan
mäßigen Zuführungen für den eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Inve
stitionsfonds nicht in voller Höhe erreicht und. dar
aus Entscheidungen zur Nichtdurchführung der 
vorgesehenen Vorhaben durch die Generaldirekto
ren der Kombinate bzw. Direktoren der Betriebe 
getroffen, sind die Baubilanzanteile an die baü- 
bilanzierenden Organe und die übergeordneten 
Organe der Investitionsauftraggeber zurückzuge-
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